
Verordnung des Magistrates der Stadt Wien betreffend das Verbot des Konsumierens von alko-

holischen Getränken am Praterstern 

 

Auf Grund der §§ 76 und 108 der Wiener Stadtverfassung wird verordnet: 

§ 1.  

In den öffentlichen Bahnhofs-, Stations- und Haltestellenbereichen samt Zugangswegen des öffentli-

chen Personennahverkehrs und den angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen und Grünanlagen am 

Praterstern und im Venediger-Au-Park ist das Konsumieren von alkoholischen Getränken verboten. 

Die betroffene Fläche ist im angefügten Plan eingefasst und grau schraffiert (Anlage 1). 

§ 2.  

Dem Konsumieren ist ein Verhalten gleichzusetzen, bei dem alkoholische Getränke mitgeführt werden 

und auf Grund der gesamten äußeren Umstände darauf geschlossen werden kann, dass eine Konsuma-

tion stattfindet oder unmittelbar bevorsteht, wie das Bereithalten oder Öffnen von Behältnissen alko-

holischer Getränke oder das Setzen sonstiger der eigentlichen Konsumation dienenden Vorbereitungs-

handlungen. 

§ 3.  

Ausgenommen vom Verbot dieser Verordnung ist der Konsum alkoholischer Getränke an den Verab-

reichungsplätzen von Gewerbebetrieben, in denen die Verabreichung alkoholischer Getränke erlaubt 

ist, durch deren Kundinnen und Kunden während der Betriebszeiten sowie im Rahmen und im Um-

fang von gesetzlich erlaubten oder behördlich bewilligten öffentlichen Veranstaltungen. 

§ 4.  

Den Organen der öffentlichen Aufsicht sind zur Konsumation (§§ 1 und 2) verwendete Flaschen, Do-

sen oder sonstige Behältnisse alkoholischer Getränke auf Verlangen zur näheren Überprüfung auszu-

händigen. 

§ 5.  

Wer den Geboten oder Verboten dieser ortspolizeilichen Verordnung zuwiderhandelt, begeht eine 

Verwaltungsübertretung und unterliegt der hiefür im § 108 Abs. 2 Wiener Stadtverfassung – WStV, 

LGBl. für Wien Nr. 28/1968 in der jeweils geltenden Fassung, vorgesehenen Geld- und Verfallsstrafe. 

Vom Verfall bedroht sind Gegenstände, mit denen die strafbare Handlung begangen wurde, wie die 

alkoholischen Getränke samt der Behältnisse, in denen sie sichergestellt wurden. Die Organe der öf-

fentlichen Aufsicht werden ermächtigt, alkoholische Getränke in nicht original verschlossenen Behält-

nissen, die entgegen der §§ 1 und 2 verwendet wurden, ohne weiteres Verfahren zu entsorgen. 

§ 6.  

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Kundmachung im Amtsblatt der Stadt Wien in Kraft. 

Magistrat der Stadt Wien 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 1 zur Verordnung des Magistrates der Stadt Wien betreffend das Verbot des Konsumierens 

von alkoholischen Getränken am Praterstern 

 

 


